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GEPÄCKHINWEISE: 
 
Jeder Reisende hat gebucht 1 Stück aufzugebendes Freigepäck bis 25kg sowie 1 Stück 
Handgepäck + 1 üblicher Fotoapparat. 
 

verboten im aufgegebenen Gepäck oder im Handgepäck: 

• Aktenkoffer mit eingebauter Alarmanlage  
• Explosivstoffe, Feuerwerkskörper, Fackeln  
• Behälter mit Gasen, beispielsweise Reizgase, Selbstverteidigungsspray, 

Campingkocher  
• Behälter mit entflammbaren Flüssigkeiten, z. B. Feuerzeugbenzin, Farben, Lacke, 

Reinigungsmittel  
• Leicht entzündliche Stoffe, z. B. Streichhölzer  
• Substanzen, die bei Kontakt mit Wasser entflammbare Gase entwickeln  
• Oxidierende Stoffe, z. B. Bleichpulver, Superoxid  
• Giftige (toxische) und ansteckende Stoffe, z. B. Quecksilber, Bakterien- und 

Viruskulturen  
• Radioaktive Stoffe und Gegenstände  
• Ätzende Stoffe, z. B. Säuren, Laugen/Basen, Nassbatterien  
• Stark magnetische Materialien  

  
Handgepäck:  
(Regeln für Lufthansa-Flüge; andere Gesellschaften weichen leicht ab) 
  
1 Gepäckstück pro Person 
  
Abmessungen max. 55x40x20 cm; Gewicht maximal 8kg 
  
zu Flüssigkeiten und Kosmetika bitte beigefügtes PDF Handgepaeck_Hinweise  beachten ! 
  
Ausnahme: Persönlich verschriebene sowie nicht verschreibungspflichtige Medikamente  
  
Für Walkmen, tragbare CD-Player, Laptops, Funktelefone im Handgepäck gelten die 
Sicherheitsbestimmungen des Abflugortes. 
  
  
Freigepäck:  
 
Economy Class:  maximal 1 x 25kg  
  
Hinweis: 
  
Am Besten einen Koffer mit  TSA-Schloss* benutzen, wenn der Koffer über so ein Schloss 
nicht verfügt, dann in jedem Fall unverschlossen lassen ! 
  
)*: 
Verschlossene Koffer und Trolleys werden mitunter bei der Zollkontrolle gewaltsam geöffnet.  
Um das zu vermeiden, wurden sogenannte "TSA-Schlösser" entwickelt.  
Sie sind mit einem genormten Generalschlüssel zugänglich, mit dem nur TSA/Zoll-Mitarbeiter die Koffer öffnen und wieder 
verschließen können. 

  
 
   



Medikamente und Spezialnahrung,  
die während des Fluges an Bord benötigt  
werden, können außerhalb des  
Plastikbeutels transportiert werden.

Duty-Free-Artikel, die an Flughäfen in der EU  
oder an Bord eines Flugzeuges einer  
EU-Fluggesellschaft erworben wurden, dürfen  
weiterhin mitgeführt werden.

Neue Sicherheitsbestimmungen  
für Handgepäck
Auf Flügen, die in der EU starten, dürfen Flüssigkeiten nur  
noch eingeschränkt mitgeführt werden.
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